
Wien

Onlinekurs MFA-Onlineantragstellung kostenlos zugänglich!
Im Zuge der Corona-Situation wird der "Onlinekurs MFA-Onlineantragstellung" derzeit kostenlos angeboten.
Schritt für Schritt zur erfolgreichen Antragstellung!

Der Onlinekurs „MFA-Onlineantragstellung“ unterstützt Landwirtinnen und Landwirte, welche das Internetserviceportal

eAMA nutzen und den Flächenantrag selbständig beantragen wollen. Sie erlernen in rund 4 Unterrichtseinheiten (variiert

je nach Erfahrung und Internetanbindung von 3-6 Stunden) die Onlineantragstellung. Sie können den Kurs orts- und

zeitunabhängig von zu Hause aus am Computer absolvieren.

Bei dieser interaktiven Onlineschulung werden Sie Schritt für Schritt durch die einzelnen Abläufe zur erfolgreichen

Antragstellung geführt.

Inhalte

Digitale Hofkarte

• Grundlagen der digitalen Flächenermittlung

eAMA 

• Überblick über das Internetserviceportal der Agrarmarkt Austria

Flächendigitalisierung und Antragstellung

• Grundlagen zum Arbeiten mit INVEKOS-GIS

• Arbeiten mit Schlägen

• Arbeiten mit Feldstücken

• Spezielle Arbeitstechniken

• Mehrfachantrag Online-Erfassung

• Herbstantrag Online-Erfassung

Technische Voraussetzung

• Breitbandinternetzugang (mind. 4 Mbit/s Download. Testen Sie die eigenen Internetverbindung unter www.netztest.at

möglich)

• PC, Notebook oder Tablet mit aktuellem Browser (Internet Explorer, Firefox,…)

• Lautsprecher

Information und Anmeldung

Weiter Informationen und Anmeldung finden Sie hier

Nach Anmeldung erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten für die Lernplattform e.lfi.at.
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Wien

Die Kosten für die Onlineschulung betragen € 35,- pro Person. Aufgrund der akutellen Ausnahmesituation wird

dieser Onlinekurs für Landwirtinnen und Landwirte derzeit kostenlos angeboten!

LFI Wien

Anfragen und Informationen werden unter lfi@lk-wien.at entgegen genommen.
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